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An das

Justizministerium des

Landes Nordrhein-Westfalen

Martin-Luther-Platz 40

40212 Düsseldorf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die AV des JM vom 25.02.08 führt zu strukturellen Veränderungen im Bereich Bewährungshilfe und wir möchten Ihnen im Folgenden einige Überlegungen der Praxis zusenden mit der Bitte, diese in Ihre Planungen mit einzubeziehen. 

Bisher wurden die Betreuung und somit auch die Kontrolle der unter Führungsaufsicht stehenden Probanden durch den Bewährungshelfer bzw. die Bewährungshelferin übernommen. In regelmäßigen Abständen wurde der zuständigen Führungsaufsichtsstelle über die Lebensführung berichtet, bzw. wurden ggf. Maßnahmen beantragt. Die Sozialarbeiter der FA-Stellen bereiteten dann die notwendigen Schritte zur Vorlage bei dem Leiter der FA-Stelle vor. Ebenfalls erledigten sie die anfallenden Verwaltungsarbeiten wie Beantragung von Unterlagen etc. Diese Aufgaben müssten jetzt durch den Bewährungshelfer bzw. die Bewährungshelferin übernommen werden. 

Es ist nachvollziehbar, dass die Leiter/innen der FA-Stellen einen überschaubaren Kreis von Ansprechpartnern haben und die bisherigen Aufgaben der Sozialarbeiter/innen in der FA-Stelle gebündelt bei einigen wenigen Kollegen/innen sehen möchten. 

Durch den Zugriff des Leiters der FA-Stelle auf die SoPart Akte des jeweiligen Bewährungshelfers kann er sich jederzeit ein Bild über den aktuellen Betreuungsstand machen. Gespräche mit dem betreuenden Bewährungshelfer wären nur bei Rückfragen erforderlich, wobei er dann eine Stellungnahme „aus erster Hand“ erhält, also von demjenigen, der den Probanden kennt und begleitet. Bei notwendigen Maßnahmen , die durch den Leiter der FA-Stelle zu beantragen sind,  war auch bisher der betreuende Bewährungshelfer derjenige, der die dafür erforderlichen Daten geliefert hat. In Zukunft müssten dann die  Anträge mit Unterstützung von SoPart vom Bewährungshelfer unterschriftsgerecht vorbereitet werden, es erfolgt also ein Austausch  mit der- oder demjenigen,  der die tatsächliche Betreuung leistet und in direktem Kontakt zu dem Klienten steht.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die unter Führungsaufsicht stehenden Probanden nicht generell mit dem Merkmal „ungünstige Sozialprognose“ auszustatten sind bzw. im Rahmen einer Risikoeinschätzung einen erhöhten Betreuungs- und Kontrollbedarf haben. Es gibt sicherlich Tätergruppen, die spezielle Betreuungskonzepte erfordern, die an den Betreuenden besondere Anforderungen stellen und bei denen eine regelmäßige und intensive Risikoeinschätzung erfolgen muss. Hierbei handelt es sich jedoch um bestimmte Täter- bzw. Deliktgruppen und nicht um Probanden mit dem Merkmal „FA-Proband“. 

Uns erscheint eine Spezialisierung nach Täter- bzw. Deliktgruppen daher wesentlich effizienter und fachlich begründeter. Ein regelmäßiger Austausch mit Kollegen/innen,  die auf diesem Fachgebiet tätig sind, wäre möglich, die Erarbeitung von speziellen Betreuungskonzepten und Risikoeinschätzungsmerkmalen gewährleistet und somit ein fundiertes, qualitativ hochwertiges Angebot einsetzbar. 

Beispielhaft weisen wir hier auf die bisherige Arbeit der Regionalgruppe zur Betreuung von Sexualstraftätern in NRW hin. Dort erfolgt neben einer Beratung der Kollegen/innen im Einzelfall eine intensive Auseinandersetzung mit Fragen der Risikoeinschätzung und eine Erarbeitung von Betreuungskonzepten. 

Vor diesem Hintergrund wäre auch die Frage einer generellen Reduzierung der Fallzahl von s.g. „FA-Spezialisten“ zu diskutieren. Durch die nicht unerheblichen Stellenkürzungen im Bereich Bewährungshilfe, durch veränderte Rahmenbedingungen (Wegfall vieler Angebote auf kommunaler Ebene), veränderte Lebensbedingungen durch hohe Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten bei Alg II Bezug sowie hohe Verschuldung ist für jeden einzelnen Kollegen, jede einzelne Kollegin Mehrarbeit angefallen, die seit langem mit viel Engagement angenommen wird. 

Freistellungen in Verbindung mit Schwerpunktbildungen bedeutet auf der anderen Seite aber, dass andere Kollegen/innen einer Dienststelle höher belastet werden. In großen Dienststellen ist eine solche Maßnahme evtl. noch aufzufangen, in kleinen Dienststellen aber kaum möglich. Nehmen Sie z.B. eine Dienststelle mit 6 Kollegen/innen: 2 erhalten Freistellungen wegen FA-Spezialisierung, 1 wegen Gruppenleitung , 2 wegen Projektarbeit, somit wird alles andere von einem/einer Kollegen/in zu übernehmen sein. Eine Fallreduzierung durch die Übernahme von „Sonderaufgaben“ sollte in das Ermessen des Leiters bzw. Gruppenleiters in Absprache mit den Kollegen/innen einer Dienststelle gestellt werden. Die Erarbeitung eines sinnvollen Konzeptes zur Risikoeinschätzung und die Umsetzung bei der Fallverteilung wäre anzuraten. 

Auch heute ist die intensive Zusammenarbeit mit anderen an einem Fall beteiligten Personen, s.g.  Casemanagement,  ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Bewährungshelfer/innen. Wie schon oben ausgeführt, ist es stets sinnvoll, wenn diese Aufgabe von der-/demjenigen wahrgenommen wird, der im direkten Kontakt mit der zu betreuenden Person steht. Es ist davon auszugehen, dass jeder Bewährungshelfer/in die fachliche Qualifikation eines Austausches mit anderen Behörden und Betreuungsinstanzen hat und somit ein s.g. Spezialist nicht herangezogen werden muss. 

Die „Besonderheit“ der FA-Probanden hat sich in der Praxis bisher darin gezeigt, dass ein höheres Augenmerk auf die Kontrolle gelegt werden musste und dass der Bericht auch an die FA-Stelle zu senden war. Schwierige Probanden mit ungünstiger Sozialprognose sind unter den Probanden, die „nur“ unter Bewährungsaufsichtstehen, genauso häufig zu finden – hier verweisen wir auf den gesamten Bereich der jugendlichen Intensivtäter.

Es erscheit daher wenig sinnvoll, die Standards für die Fachbereiche Bewährungshilfe und Führungsaufsicht zu trennen. Eine gemeinsame Arbeitsgrundlage wäre wesentlich effektiver. Unser seinerzeit vorgebrachtes Argument, dass erst die Struktur vorgegeben werden sollte und dann die dazu notwendigen Standards entwickelt werden können, ist weiterhin aktuell . 

Die neue AV bietet sicherlich viele Kritikpunkte, aber auch Chancen, in neuen Strukturen Arbeit zu erproben. Wir raten daher an, die Vorgaben der Praxis bei der Ausgestaltung der Fachbereiche zu berücksichtigen, um bestehende Freiräume möglichst sinnvoll ausgestalten zu können. 

Wir stehen Ihnen jederzeit zu einem regelmäßigen Austausch über Sinn und Zweck bestimmter Vorgehensweisen zur Verfügung. 

Im Statement von Frau Justizministerin Müller-Piepenkötter wird mehrfach auf die „Handlungsspielräume“ verwiesen, die durch die neue AV gegeben werden sollen. Es wäre für eine erfolgreiche Arbeit mit den Probanden/innen wichtig, dass diese Handlungsspielräume dem Bewährungshelfer, der Bewährungshelferin vor Ort bei der Arbeit mit dem einzelnen Klienten eingeräumt werden, damit die bisher erfolgreich geleistete Arbeit in Zukunft fortgesetzt werden kann. 

Mit freundlichem Gruß

Der Vorstand

.i.A. Ursula Klein
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